
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/9/3 96/04/0149
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §8;

GewO 1994 §356 Abs1;

GewO 1994 §356 Abs3;

GewO 1994 §356 Abs4;

GewO 1994 §359b;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/03/31 92/04/0038 2 (betreffend § 356 Abs 1, § 356 Abs 3, § 356 Abs 4 und § 359b GewO 1994)

Stammrechtssatz

Die in § 356 Abs 1 GewO 1973 geregelten Verfahrensbestimmungen bilden als solche entsprechend den Anordnungen

des Abs 3 und 4 dieser Gesetzesstelle auch die Voraussetzung für die Erlangung der Parteistellung im

Betriebsanlagenverfahren in den dort taxativ bezeichneten Fällen (Hinweis E 29.5.1990, 89/04/0153). Somit steht dem

Nachbarn Parteistellung im Verfahren gem § 359b GewO 1973 nicht zu.

Schlagworte

Gewerberecht Nachbar Rechtsnachfolger
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